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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
der Johns Manville Sales GmbH und der Schuller GmbH 

 
1. Allgemeines 

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten 
fu r alle unsere - auch zuku nftigen - Vertrage, Angebote, Lie-
ferungen und sonstigen Leistungen. Der Geltung etwaiger 
Allgemeiner Geschaftsbedingungen des Kaufers wird hier-
mit auch fu r den Fall widersprochen, dass sie uns in einem 
Bestatigungsschreiben oder auf sonstige Weise u bermittelt 
werden. 

1.2 Mu ndliche Nebenabreden, Zusicherungen oder 
Garantieerklarungen, der Ausschluss, Anderungen oder 
Erganzungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen bedu rfen zu ihrer Wirksamkeit unserer aus-
dru cklichen, schriftlichen Bestatigung. Dies gilt auch fu r die 
Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses. Als aus-
reichend fu r die Wahrung dieser Schriftform gilt u.a. auch 
die telekommunikative U bermittlung (einschlieö lich E-Mail). 

1.3 Im grenzu berschreitenden Verkehr gelten die Incoterms in 
der jeweils bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, 
soweit diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
keine abweichenden Regelungen enthalten. 

2. Angebot und Vertragsschluss 

Unsere Angebote sind freibleibend. 

3. Preise, Berechnung 

Alle Preisangaben verstehen sich nach unserer Wahl ab 
Werk oder ab Lager sowie zuzu glich gesetzlicher Um-
satzsteuer. Soweit nichts Abweichendes schriftlich verein-
bart ist, ist fu r die Preisberechnung bei flachigen Produkten 
die Gro ö e der Flache sowie bei sonstigen Produkten das 
Abgangsgewicht maö gebend. 

4. Lieferung, Leistung, Gefahru bergang, Verpackung 

4.1 Unsere Leistungsverpflichtung steht unter dem Vorbehalt 
richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. 

4.2 Die Lieferung erfolgt grundsatzlich nach unserer Wahl ab 
Werk oder ab Lager. Soweit nichts Abweichendes vereinbart 
wird, versenden wir die Ware unversichert auf Gefahr und 
Kosten des Kaufers. Die Gefahr geht auch dann mit 
U bergabe der Ware an den Transportbeauftragten auf den 
Kaufer u ber, wenn die Ware durch unsere eigenen 
Mitarbeiter ausgeliefert wird. 

4.3 Leihweise u berlassene Verpackungen inkl. Garntrager sind 
bei Lieferungen im Inland spatestens 3 Monate ab 
Rechnungsdatum, bei Auslandslieferungen spatestens 
6 Monate ab Rechnungsdatum frachtfrei in ordnungs-
gemaö em Zustand und ohne Produktreste an das Liefer-
werk zuru ckzusenden. Geschieht dies nicht, konnen wir den 
Kaufer mit den Wiederbeschaffungskosten und/oder den 
Reinigungs-/Entsorgungskosten belasten. Sonstige Ver-
packungen und Packhilfsmittel du rfen nur nach Unkenntlich-
machung unseres Firmenzeichens und § namens, unserer 
Warenzeichen oder sonstigen Bezeichnungen im 
Geschaftsverkehr wiederverwendet werden. 

Auf die besonderen Bedingungen und Richtlinien der Johns 
Manville Sales GmbH fu r Lieferungen in Leihpackmitteln 
und fu r die Einsendung kundeneigener Packmittel wird 
hingewiesen. 

5. Zahlung, Aufrechnung, Zuru ckbehaltung 

5.1 Fu r die Rechtzeitigkeit von Zahlungen kommt es auf den 
Zeitpunkt des Geldeingangs bei uns bzw. der vorbehaltlosen 
Gutschrift auf unserem Konto an. 

5.2 Ein etwaiges gesetzliches Aufrechnungsrecht steht dem 
Kaufer nur wegen unbestrittener, rechtskraftig festgestellter 
oder entscheidungsreifer Forderungen zu. Ein etwaiges 
gesetzliches Zuru ckbehaltungs- oder Leistungsverweiger-
ungsrecht, beispielsweise wegen Mangel der Sache, steht 
dem Kaufer nur wegen solcher unbestrittener, rechtskraftig 
festgestellter oder entscheidungsreifer Forderungen zu, die 
aus demselben Vertragsverhaltnis mit uns stammen. Die 
vorstehenden Einschrankungen gesetzlicher Aufrechnungs-, 
Zuru ckbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des 
Kaufers finden dann keine Anwendung, wenn begru ndete 
Zweifel an unserer Zahlungsfahigkeit bestehen. 

6. Eigentumsvorbehalt 

6.1 Alle von uns gelieferten Waren (im folgenden auch 
"Vorbehaltsware" genannt) bleiben unser Eigentum bis zur 
Erfu llung unserer samtlichen, auch zuku nftig erst entste-
henden Forderungen gegen den Kaufer aus der Geschafts-
verbindung. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvor-
behalt als Sicherung fu r unsere jeweilige Saldoforderung. 

6.2 Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgt 
stets fu r uns als Hersteller i.S.v. �  950 Bu rgerliches 
Gesetzbuch, ohne dass hieraus eine Verbindlichkeit fu r uns 
erwachst. Bei Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehalts-
ware mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren steht uns 
das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhaltnis des 
auf die Vorbehaltsware entfallenden Rechnungsendbetrags 
zu dem Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten oder 
umgebildeten Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder 
Umbildung.  

Fu r den Fall, dass Vorbehaltsware in der Weise mit beweg-
lichen Sachen des Kaufers verbunden, vermischt oder ver-
mengt wird, dass die Sache des Kaufers als Hauptsache 
anzusehen ist, u bertragt der Kaufer uns hiermit schon jetzt 
sein Eigentum an der Gesamtsache im Verhaltnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zu dem Wert der anderen 
verbundenen, vermischten bzw. vermengten Sachen. Wird 
Vorbehaltsware mit beweglichen Sachen eines Dritten 
dergestalt verbunden, vermischt oder vermengt, dass die 
Sache des Dritten als Hauptsache anzusehen ist, so tritt der 
Kaufer schon jetzt den ihm gegen den Dritten zustehenden 
Vergu tungsanspruch in dem Betrag an uns ab, der dem auf 
die Vorbehaltsware entfallenden Rechnungsendbetrag ent-
spricht. 

Die durch Verarbeitung, Umbildung, Verbindung oder Vermi-
schung entstandene Sache (im folgenden "neue Sache" 
genannt) bzw. die uns zustehenden bzw. nach dieser Ziffer 
6.2 zu u bertragenden (Mit-)Eigentumsrechte an der neuen 
Sache sowie die gemaö  dieser Ziffer 6.2 abgetretenen Ver-
gu tungsanspru che dienen in gleicher Weise der Sicherung 
unserer Forderungen wie die Vorbehaltsware selbst gem. 
Ziffer 6.1. 

6.3 Der Kaufer ist ermachtigt, die Vorbehaltsware bzw. die neue 
Sache im ordnungsgemaö en Geschaftsverkehr unter 
Eigentumsvorbehalt weiterzuverauö ern. Der Kaufer ist 
verpflichtet, sicherzustellen, dass die Forderungen aus 
solchen Weiterverauö erungsgeschaften nach Maö gabe der 
Ziffern 6.4 und 6.5 auf uns u bertragen werden konnen.  

6.4 Die Forderungen des Kaufers aus einer Weiterverauö erung 
der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. 
Sie dienen in demselben Umfang unserer Sicherung wie die 
Vorbehaltsware. Verauö ert der Kaufer die Vorbehaltsware 
zusammen mit anderer, nicht von uns gelieferter Ware, so 
gilt die Abtretung der Forderung nur in Hohe des 
Rechnungsendbetrages, der sich aus der Weiterverauö e-
rung der Vorbehaltsware ergibt. Bei der Verauö erung von 
Ware, die gem. Ziffer 6.2 oder den gesetzlichen Vorschriften 
u ber die Verbindung, Vermischung und Vermengung von 
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Sachen in unserem Miteigentum steht, gilt die Abtretung der 
Forderung in Hohe unseres Miteigentumsanteils. 

6.5 Nimmt der Kaufer Forderungen aus der Weiterverauö erung 
von Vorbehaltsware in ein mit seinen Abnehmern 
bestehendes Kontokorrentverhaltnis auf, so tritt er einen zu 
seinen Gunsten sich ergebenden anerkannten oder 
Schlusssaldo bereits jetzt in Hohe des Betrages an uns ab, 
der dem Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhaltnis 
eingestellten Forderungen aus der Weiterverauö erung der 
Vorbehaltsware entspricht. Ziffer 6.4 Satze 3 und 4 finden 
entsprechende Anwendung. 

6.6 Der Kaufer ist ermachtigt, die an uns abgetretenen For-
derungen aus der Weiterverauö erung der Vorbehaltsware 
bzw. neuen Sache einzuziehen. Eine Abtretung der Forde-
rungen aus der Weiterverauö erung an Dritte, auch im 
Rahmen eines echten Factoringvertrages, ist dem Kaufer 
nicht gestattet.  

6.7 Wir konnen die Ermachtigung zur Weiterverauö erung der 
Vorbehaltsware bzw. neuen Sache gem. Ziffer 6.3 und die 
Ermachtigung zur Einziehung der an uns abgetretenen 
Forderungen gem. Ziffer 6.6 bei Zahlungsverzug oder 
Zahlungseinstellung des Kaufers sowie im Fall eines 
Antrags auf Ero ffnung eines Insolvenzverfahrens oder in 
sonstigen Fallen beeintrachtigter Kredit- und Vertrauenswu r-
digkeit des Kaufers widerrufen. Im Falle des Widerrufs der 
Weiterverauö erungs- bzw. Einziehungsermachtigung ist der 
Kaufer verpflichtet, seine Abnehmer von der Forde-
rungsabtretung an uns unverzu glich zu unterrichten und uns 
alle zur Einziehung erforderlichen Ausku nfte und Unterlagen 
zu u berlassen. Auö erdem ist er in diesem Falle verpflichtet, 
etwaige Sicherheiten, die ihm fu r Abnehmerforderungen 
zustehen, an uns herauszugeben bzw. zu u bertragen. 

6.8 Fu r den Fall des Zahlungsverzuges oder eines sonstigen 
nicht nur geringfu gigen vertragswidrigen Verhaltens des 
Kaufers sowie fu r den Fall der Ru ckgangigmachung des 
Vertrages erklart der Kaufer bereits jetzt seine Zustimmung 
dazu, dass wir die beim Kaufer befindliche Vorbehaltsware 
bzw. - soweit wir deren alleiniger Eigentu mer sind - die neue 
Sache i.S.v. Ziffer 6.2 - wegnehmen bzw. wegnehmen 
lassen. In der Wegnahme ist ein Ru cktritt vom Vertrag nur 
zu erblicken, wenn wir dies ausdru cklich erklaren. 

7. Mangelanzeige und Rechte des Kaufers bei Mangeln 

7.1 Die Ware weist nur dann einen Sachmangel auf, wenn sie 
nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Es ist die 
Aufgabe des Kaufers, bei der Auswahl der Ware deren 
Eignung fu r den von ihm verfolgten Verwendungszweck zu 
pru fen. Die fehlende Eignung der Ware fu r einen 
bestimmten vom Kaufer verfolgten Verwendungszweck stellt 
nur dann einen Sachmangel dar, wenn dieser 
Verwendungszweck im Vertrag benannt wird. 

7.2 Die bei einer Untersuchung der Ware unverzu glich nach 
Ablieferung erkennbaren Sachmangel sind uns 
unverzu glich, spatestens innerhalb von zwei Wochen nach 
Ablieferung der Ware, sonstige Sachmangel unverzu glich, 
spatestens innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Ent-
deckung, schriftlich anzuzeigen. Fu r die Rechtzeitigkeit der 
Anzeige kommt es auf den Zeitpunkt ihres Zugangs bei uns 
an. Bei nicht rechtzeitiger Mangelanzeige erlo schen jegliche 
Mangelrechte des Kaufers wegen des betreffenden 
Mangels. 

7.3 Etwaige Anspru che des Kaufers wegen eines Mangels sind 
auf das Recht auf Nacherfu llung beschrankt. Die Nach-
erfu llung erfolgt nach unserer Wahl durch Beseitigung des 
Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache. 
Bei Fehlschlagen der Nacherfu llung kann der Kaufer nach 
seiner Wahl vom Kaufvertrag zuru cktreten oder den Kauf-
preis mindern. 

7.4 Soweit wir nach Maö gabe der gesetzlichen Bestimmungen 
§  gleichgu ltig aus welchem Rechtsgrund einschlieö lich et-
waiger Schadensersatzanspru che aus positiver Vertrags-
verletzung, Verschulden bei Vertragsverhandlungen und 
unerlaubter Handlung - wegen eines Mangels zum Scha-
densersatz verpflichtet sind, ist diese Schadensersatzver-
pflichtung nach Maö gabe der Ziffer 8 beschrankt. 

7.5 Etwaige Ru ckgriffsanspru che des Kaufers gem. �  478 Bu r-
gerliches Gesetzbuch bleiben unberu hrt. Soweit wir im 
Rahmen eines solchen Ru ckgriffs nach Maö gabe der ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schadensersatz verpflichtet 

sind, ist diese Schadensersatzverpflichtung nach Maö gabe 
der Ziffer 8 beschrankt. 

7.6 Anspru che des Kaufers wegen Mangeln verjahren in einem 
Jahr beginnend mit der Ablieferung der Sache. Dies gilt 
nicht (1) bei Vorsatz oder bei arglistigem Verschweigen des 
Mangels, (2) bei Abweichung von etwaigen von uns gem. 
�  443 BGB u bernommenen Garantie sowie (3) bei einer 
Sache, die entsprechend ihrer u blichen Verwendungsweise 
fu r ein Bauwerk verwendet worden ist und die die Man-
gelhaftigkeit des Bauwerks verursacht hat. Die vorgenannte 
einjahrige Verjahrungsfrist findet auf Schadensersatzan-
spru che wegen Mangeln auch dann keine Anwendung, 
wenn der Schaden auf grober Fahrlassigkeit unserer ge-
setzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten beruht oder 
es sich um Personenschaden handelt oder wir aus 
unerlaubter Handlung haften. Die einjahrige Verjahrungsfrist 
fu r Mangelrechte findet auch keine Anwendung auf Mangel, 
die in einem dinglichen Recht eines Dritten, auf Grund des-
sen Herausgabe der Sache verlangt werden kann, oder in 
einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist, 
bestehen; in diesen Fallen betragt die Verjahrungsfrist 
vielmehr drei Jahre. Die gesetzlichen Bestimmungen u ber 
die Verjahrung etwaiger Ru ckgriffsanspru che gem. 
�  479 Bu rgerliches Gesetzbuch sowie u ber die Verjahrungs- 
und Ausschlussfristen nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleiben unberu hrt. 

8. Haftung 

8.1 Fu r Schaden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit 
unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten 
beruhen, sowie fu r Personenschaden haften wir nach 
Maö gabe der gesetzlichen Bestimmungen. Im Fall von 
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit einfacher Erfu llungs-
gehilfen sowie im Fall der leicht fahrlassigen Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, die fu r die Erreichung des 
Vertragszwecks unverzichtbar sind und auf deren strikte 
Einhaltung der Kaufer deshalb vertrauen konnen muss, 
haften wir nach Maö gabe der gesetzlichen Bestimmungen 
beschrankt  auf solche Schaden, die fu r uns bei Vertrags-
abschluss nach Art und Umfang voraussehbar waren. Im 
u brigen sind Anspru che des Kaufers auf Ersatz unmittel-
baren oder mittelbaren Schadens §  gleichgu ltig aus 
welchem Rechtsgrund einschlieö lich etwaiger Ersatz-
anspru che wegen Verletzung vorvertraglicher Pflichten 
sowie aus unerlaubter Handlung §  ausgeschlossen. 

8.2 Eine etwaige gesetzliche Haftung wegen des Fehlens einer 
von uns garantierten Beschaffenheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberu hrt. 

8.3 Die in dieser Ziffer 8 genannten Haftungsbeschrankungen 
gelten auch fu r eine etwaige Haftung unserer gesetzlichen 
Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfu llungs-
gehilfen gegenu ber dem Kaufer. 

8.4 Kann der Kaufer nach gesetzlichen Bestimmungen anstelle 
von Schadensersatz statt der Leistung Aufwendungsersatz 
verlangen, finden die in den Ziffern 8.1 bis 8.3 genannten 
Haftungsbeschrankungen auch auf diesen Aufwendungs-
ersatzanspruch Anwendung. 

9. Erfu llungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

9.1 Erfu llungsort fu r die Lieferung ist das Werk oder Lager, von 
dem die Versendung vorgenommen wird, fu r die Zahlung 
Wertheim am Main. 

9.2 Sofern der Kaufer Kaufmann, juristische Person des 
o ffentlichen Rechts oder o ffentlich-rechtliches Sonder-
vermogen ist, ist der Sitz der jeweiligen verkaufenden 
Gesellschaft ausschlieö licher Gerichtsstand fu r alle sich aus 
dem Vertragsverhaltnis unmittelbar oder mittelbar erge-
bende Streitigkeiten. Wir sind berechtigt, anstelle des 
Gerichts des vorstehend vereinbarten Gerichtsstands jedes 
andere, gesetzlich zustandige Gericht anzurufen. 

9.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Bestimmungen des U bereinkommens der 
Vereinten Nationen u ber Vertrage u ber den internationalen 
Warenkauf. 

HINWEIS 

Daten der Kaufer werden von uns EDV-ma�ig gespeichert und 
verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgema�en Abwicklung der 
vertraglichen Beziehungen erforderlich ist. 


